
Ein Blick in die VEBO, Solothurnische Eingliederungsstätte für Behinderte

Neuer Finanzausgleich NFA…
Solothurner Parlamentarier erklären,
welche Folgen die NFA-Vorlage für
Wohnheime und geschützte Werkstätten
haben könnte.
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Lieber

vereinbaren
als hoffen

Liebe Leser/innen

Eidg. Parlamentarier aus dem Kanton Solo-
thurn kommentieren in dieser Ausgabe des
Fensters die Vorlage zur «Neugestaltung
des Finanzausgleichs und der Aufgabenver-
teilung zwischen Bund und Kantonen» (NFA).
Die Voten lassen erkennen, dass eine Mehr-
heit im Parlament die Vorlage in ihrer aktu-
ellen Form – das heisst mit Neuordnung des
Sozialbereichs – gutheissen und dem Volk
zur Abstimmung vorlegen wird.

Solothurn ist einer der Kantone, die
netto von den neu gelenkten Finanzströmen
profitieren werden, eine willkommene
Finanzspritze für die gebeutelte Staatskas-
se. Eine Staatskasse, die offenbar so leer
ist, dass der Kanton nicht einmal Auflagen
des Bundes wie das Lehrlingsturnen erfül-
len kann. Immerhin setzt der Kanton bei der
Erfüllung seiner Aufgaben Prioritäten. Ich
kann für die behinderten Mitarbeiter/innen
unserer geschützten Werkstätten, die Be-
wohner/innen unserer Wohnheime und ihre
Angehörigen nur hoffen, dass ihre Bedürf-
nisse einmal zu diesen Prioritäten gehören
werden. Lieber wären mir allerdings klare
gesetzliche Regelungen darüber, wie der
Staat mit der NFA für die Schwächsten der
Bevölkerung sorgen wird.

Martin Plüss, Direktor

Wohnschule…
In der Aussenwohngruppe Äussere Klus
probieren zwei Wohnschüler den Sprung in
die Selbständigkeit.

Ich arbeite in der VEBO, weil…
Ein scheinbar harmloser Autounfall hat gra-
vierende Auswirkungen auf das Leben von
Claudia Christen-Ammann.

In Memoriam…
Walter Stricker † prägte als Verwaltungs-
ratspräsident mit seinem Sinn für das We-
sentliche die Strukturen der VEBO.

Bekannte, unbekannte VEBO…
Besucherinnen und Besucher am Tag der
offenen Tür in Oensingen erklären, was sie
in die VEBO zieht.
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Ein Autounfall, der zuerst harmlos aus-
sah, hat das Leben von Claudia Chri-
sten-Ammann grundlegend verändert.
Ein Schleudertrauma ruinierte nicht nur
ihre Gesundheit, sondern wurde auch
zur Belastungsprobe für ihre Beziehung
und die Familie. Ohne Schadensersatz
von der Versicherung verlor sie ihre
Stelle. Heute arbeitet sie im Personal-
restaurant der VEBO Grenchen und hofft,
allmählich wieder zu einem normalen
Leben zurückzufinden.

Es geschah an einem Freitag Abend im
August 1998. Ein Autofahrer bemerkte auf
der Autobahn die Temporeduktion vor einer
Baustelle nicht und fuhr von hinten in das
Auto von Claudia Christen-Ammann. Ausser
Blechschaden schien die Auffahrkollision
keine Folgen zu haben. Erst am Sonntag
Abend spürte Claudia Christen-Ammann
Schmerzen im Nacken und bekam Kopfweh.
Als sie am Montag den Kopf kaum noch
bewegen konnte, ging sie zum Arzt. Der
verschrieb ihr sofort den Kragen, den sie in
der Folge sieben Wochen lang tragen
musste.

Die Untersuchung in der «Röhre» deckte
die Ursache für die Beschwerden auf: ein
Halswirbelsäulentrauma. Nach acht Wo-
chen ging es Claudia Christen-Ammann
noch nicht besser. Im Gegenteil, Migräne-
anfälle plagten sie, und oft war sie so
angespannt, dass sie beim kleinsten Wort
explodierte. Sie fing an, unter Schwindel-
gefühlen, Gleichgewichtsstörungen und
gelegentlichen Ausfällen ihres linken Arms
zu leiden.

■ Als Simulantin hingestellt
«Damals fing das ‹Gschtürm› mit den Versi-
cherungen an», erinnert sich Claudia Chri-
sten-Ammann. Die Versicherung, die den
Schaden decken sollte, behauptete, dass
die Beschwerden eine andere Ursache hät-
ten. Da sie nicht bei jedem Migräneanfall
den Arzt aufgesucht hatte, fehlten ihr nun
wichtige Beweise für ihr Leiden. Besonders
gut erinnert sich Claudia Christen-Ammann
an das Gespräch mit dem Vertrauensarzt

Claudia Christen-Ammann, Mitarbeiterin im Personalrestaurant Grenchen

Kleine Ursache, grosse Wirkung

der Versicherung: «Der verdrehte alles und
schrieb in seinem Bericht das Gegenteil von
dem, was ich ihm erzählt hatte.» Das war der
Moment, in dem sie einen Anwalt einschal-
tete. Dass die Versicherung versuchte, sie
als Simulantin hinzustellen, hat sie beson-
ders verletzt.

Zu den gesundheitlichen Beschwerden
kamen bald finanzielle Sorgen, denn bis
heute hat Claudia Christen-Ammann kein
Geld von der Versicherung erhalten. «Ich
arbeitete 50%, denn ich musste ja irgend-
wie Geld verdienen.» Die Arbeit als Verkäu-
ferin in einer Papeterie in Biel war sehr
anstrengend. «Privat konnte ich kaum mehr
etwas unternehmen und im Haushalt mach-
te ich nur das Nötigste, damit ich fit genug
für die Arbeit war.» Darunter litt natürlich
ihr Privatleben. «Diese Zeit kostete auch
meinen Lebenspartner und die Familie
enorm viel Kraft. Ohne ihre Unterstützung
wüsste ich nicht, wo ich heute stünde.» Dem
Lebenspartner hat die Bewährungsprobe
offenbar nichts ausgemacht, denn inzwi-
schen haben er und Claudia Christen-
Ammann geheiratet. Weniger Glück hatte
sie mit ihrer Arbeitsstelle, die ihr im April
2002 gekündigt wurde.

■ Anmeldung bei der IV
Als sich keine gesundheitliche Besserung
einstellte, empfahl ihr der Anwalt, sich bei
der IV anzumelden. Im Juni letzten Jahres
hat die IV sie zur Abklärung in die Neuro-
rehabilitationsklinik in Tschugg eingewie-
sen. Während drei Monaten wurde dort ihre
Leistungsfähigkeit erprobt, zum Beispiel ihre
Konzentration.

Die IV erkannte auf Grund des Berichts
der Klinik eine siebzigprozentige Behinde-
rung an und suchte eine Stelle für sie.
Fündig wurde die IV im Personalrestaurant
der VEBO in Grenchen, wo Claudia Chri-
sten-Ammann seit Ende 2002 eine dreimo-
natige Probezeit absolviert. «Ich bin hier
sehr zufrieden.» Ob Claudia Christen-
Ammann die Stelle behalten kann, hängt
aber noch vom Gespräch mit der IV ab.

Neu in der VEBO, wurde Claudia Chri-
sten-Ammann mit eigenen Vorurteilen kon-

frontiert. «Ich kannte die VEBO nur vom
Namen her. Aussenstehende sagen oft,
dass die Leute dort den ganzen Tag lang
‹schrübele›.» So war sie positiv überrascht
vom Umgang mit den Leuten und den an-
spruchsvollen Arbeiten, die in der Werk-
statt tatsächlich ausgeführt werden. «Heu-
te bin ich froh, dass ich eine Tätigkeit
gefunden habe, wo ich wieder einen Sinn
und Zweck dahinter sehe.»

■ Leben ohne Dauerstress
Das 30-Prozent-Pensum im Personalrestau-
rant kann sie recht gut bewältigen. Die
Abwechslung von sitzender Tätigkeit beim
Organisieren und stehenden Arbeiten wie
Reinigung und Unterhalt ist eine Hilfe für
sie. Der Arbeitsweg von Lengnau nach
Grenchen ist leicht zu bewältigen. Nun hat
sie auch wieder genug Kraft für den Haus-
halt und kann daran denken, alte Hobbys
wieder aufzugreifen. Schwimmen und Velo-
fahren hat sie schon probiert und vielleicht
wagt sie sich auch wieder einmal auf die
Skipiste. «Dank dem Entscheid der IV kann
ich heute ohne den Stress leben, der sich
aus der Angst ergab, arbeiten zu müssen,
obwohl mir das nicht gut tat.»

Wieder etwas entspannter und zufrieden:
Claudia Christen-Ammann im Personal-
restaurant der VEBO Grenchen.
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Die NFA-Vorlage, wie sie vom Ständerat
in der Herbstsession 2002 angenommen
wurde, beabsichtigt, soziale Aufgaben im
Volumen von 1,3 Mrd. Fr. vom Bund an die
Kantone zu übertragen. Die bisher gesamt-
schweizerisch koordinierte Behinderten-
politik wird teilweise in die finanzielle
Verantwortung der Kantone übergeben.
Die NFA-Vorlage sieht vor, dass die Kan-
tone die 1,3 Mrd. Fr. in anderen Bereichen
freiwerdenden Mittel im Sozialbereich
nach eigenem Gutdünken verwenden kön-
nen. Dabei sollen «Leitplanken des Bun-
des» die nationale soziale Sicherheit ge-
währleisten.

Von der NFA betroffen ist insbesonde-
re der gesamte Bereich der stationären
Begleitung und Betreuung behinderter
Menschen. Bei der VEBO geht es konkret

um ca. 15 Mio. Fr. Förderbeiträge, die neu
der Kanton anstelle des Bundes bezahlen
müsste.

Die Behindertenorganisationen weh-
ren sich gegen den drohenden Sozialab-
bau, den die NFA bringen könnte. Wäh-
rend sie die NFA-Vorlage grundsätzlich
befürworten, möchten alle Organisatio-
nen den Sozialbereich davon ausklam-
mern.

Als Zweitrat wird der Nationalrat vor-
aussichtlich im Juni die Vorlage beraten.
Danach wird die Verfassungsänderung
dem Volk vorgelegt.

Das VEBO-Fenster hat die Solothurner
Parlamentarier zu ihrer Meinung bezüg-
lich NFA befragt. Die Fragen beziehen sich
ausschliesslich auf den Teilbereich sozia-
le Aufgaben.

«Leitplanken» sollen soziale Sicherheit garantieren

Die NFA-Vorlage, wie sie vom Ständerat
in der Herbstsession 2002 angenommen
wurde, beabsichtigt, soziale Aufgaben im
Volumen von 1,3 Mrd. Fr. vom Bund an die
Kantone zu übertragen. Die bisher gesamt-
schweizerisch koordinierte Behinderten-
politik wird teilweise in die finanzielle
Verantwortung der Kantone übergeben.
Die NFA-Vorlage sieht vor, dass die Kan-
tone die 1,3 Mrd. Fr. in anderen Bereichen
freiwerdenden Mittel im Sozialbereich
nach eigenem Gutdünken verwenden kön-
nen. Dabei sollen «Leitplanken des Bun-
des» die nationale soziale Sicherheit ge-
währleisten.

Von der NFA betroffen ist insbesonde-
re der gesamte Bereich der stationären
Begleitung und Betreuung behinderter
Menschen. Bei der VEBO geht es konkret

um ca. 15 Mio. Fr. Förderbeiträge, die neu
der Kanton anstelle des Bundes bezahlen
müsste.

Die Behindertenorganisationen weh-
ren sich gegen den drohenden Sozialab-
bau, den die NFA bringen könnte. Wäh-
rend sie die NFA-Vorlage grundsätzlich
befürworten, möchten alle Organisatio-
nen den Sozialbereich davon ausklam-
mern.

Als Zweitrat wird der Nationalrat vor-
aussichtlich im Juni die Vorlage beraten.
Danach wird die Verfassungsänderung
dem Volk vorgelegt.

Das VEBO-Fenster hat die Solothurner
Parlamentarier zu ihrer Meinung bezüg-
lich NFA befragt. Die Fragen beziehen sich
ausschliesslich auf den Teilbereich sozia-
le Aufgaben.

«Leitplanken» sollen soziale Sicherheit garantieren

Umfrage zur geplanten Neugestaltung des Finanzausgleichs (NFA)

Nein zum Sozialabbau zu Lasten der sozial schwächsten

Das eidgenössische Parlament behan-
delt zur Zeit eine der bedeutendsten
Reformen des Bundesstaates: die Vor-
lage «Neugestaltung des Finanzaus-
gleichs und der Aufgabenverteilung
zwischen Bund und Kantonen» (NFA).
Die NFA verbindet eine Neuordnung
der Finanzströme zwischen Bund und
Kantonen mit einer Neuverteilung der
Aufgaben. Besonders grosse Auswir-
kungen hat die NFA auf den Sozialbe-
reich. Das VEBO-Fenster hat Solothurner
Parlamentarier gefragt, welche Folgen
die NFA für Wohnheime und geschützte
Werkstätten haben könnte.

Mit der NFA werden die sozialen Aufgaben,
die heute der Bund wahrnimmt, an die
Kantone übertragen, bevor die «Leitplan-
ken» dazu ausgearbeitet sind. Wie ist da
garantiert, dass da die Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger – und auch die Kantone –
mit der NFA nicht die Katze im Sack kaufen?
Boris Banga, Nationalrat SP: «Garanti-
en gibt es keine. Der Bund hat allerdings
bisher nicht alle Aufgaben gut erfüllt. Gera-
de im Behindertenbereich sind schwerfälli-
ge, falsche Anreize setzende Finanzierungs-
modelle in Kraft. Das werden die Kantone
bestimmt besser machen weil sie näher bei
den Institutionen sind.»
Roland Borer, Nationalrat SVP: «Grund-
sätzlich bin ich einverstanden, wenn Aufga-
ben an die tiefst mögliche Stufe, hier also
die Kantone, delegiert werden. Auf der
anderen Seite ist es richtig, dass die Umset-
zung des NFA noch nicht abschliessend ge-
regelt ist. Somit besteht also das Risiko des
Katzenkaufs im Sack! Ich meine aber, dass
die Solothurner Politiker in der Lage sind,
die Interessen unseres Kantons und seiner
Institutionen zu vertreten.»
Rolf Büttiker, Ständerat FdP: «Ich bin als
Solothurner Ständerat für den neuen Fi-
nanzausgleich (NFA). Der Kanton Solothurn
ist einer der ‹Gewinner› des NFA. Der
Schwachpunkt der NFA ist aber die ‹Kanto-
nalisierung› des Sozialbereichs. Ich habe im
Ständerat für eine Sicherheitsgarantie ge-
kämpft. Mein Antrag wurde aber wegen

den vielen Versprechen abgelehnt. Ich hof-
fe, dass im Nationalrat für den Sozialbe-
reich noch ein Sicherheitsventil eingebaut
wird.»
Alex Heim, Nationalrat CVP: «Der Stän-
derat – die Vertreter der Kantone – wird es
nicht zulassen, dass die Kantone mit der
NFA die Katze im Sack
kaufen werden. So viel
Vertrauen müssen und
dürfen wir dem Stän-
derat schenken. Die
NFA ist eine sinnvolle
Neuaufteilung der Auf-
gaben zwischen Bund
und Kantonen, und es
geht überhaupt nicht darum, die Kantone zu
erwischen, sondern eben um eine längst
fällige Reform.»
Ernst Leuenberger, Ständerat SP: «Die
gewaltigen Finanzkraftunterschiede unter
den Kantonen müssen ausgeglichen wer-
den. Der Ressourcenausgleich ist gut, der
Kanton Solothurn ist darauf dringend ange-
wiesen. Finanzausgleich und neue Auf-
gabenteilung  könnten aber problemlos
getrennt werden. Das Teilprojekt ‹Behin-

dertenbetreuung› als neue kantonale Auf-
gabe lehne ich aus grundsätzlichen Überle-
gungen ab. Die Schweiz ist zu klein, um 26
kantonale Modelle der Behindertenbe-
treuung zu erfinden und umzusetzen. Das
bisherige System hat sich nämlich bewährt.
Die Kantone müssen vor der eidg. Volksab-

stimmung genau fest-
legen, wie und wel-
chem Umfang und mit
welchen Mitteln sie die
neue Aufgabe über-
nehmen wollen. Die in
der Behindertenbe-
treuung engagierten
Personen und Institu-

tionen müssen politisch tätig werden und
sich mit den sozial ausgeschlossenen Kräf-
ten verbünden gegen die Batzenklemmer
und Steuersenker.»
Rudolf Steiner, Nationalrat FdP: «Was
Inhalt einer konkreten Aufgabe ist, steht
grundsätzlich fest. Im übrigen haben die
Beratungen über das Behindertengesetz
und die IV-Revision gezeigt, dass die be-
rechtigten Anliegen der Behinderten eine
gute und starke politische Lobby haben.»

Ernst Leuenberger: «Die

Schweiz ist zu klein, um

26 kantonale Modelle der

Behindertenbetreuung zu

erfinden und umzusetzen.»
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Heute hat der Kanton Solothurn einen sehr
geringen bürokratischen und finanziellen
Aufwand für Institutionen des Behinderten-
wesens wie z. B. die VEBO. Wie soll der
Kanton die Aufgaben bewältigen, die mit
der NFA auf ihn zukommen?
Boris Banga: «Der Kanton soll eine echte
Zusammenarbeit mit den Behinderten-
institutionen pflegen. Die verlässliche Part-
nerschaft könnte heute bereits geübt wer-
den – dies im Hinblick auf die Umsetzung des
NFA. Der Kanton hat die entsprechenden
qualitativen und quantitativen Stellenbe-
setzungen vorzunehmen, um damit die Vor-
aussetzungen zu schaffen, dass das die
vielen Millionen zielgerichteter eingesetzt
werden, als dies durch
den Bund bisher ge-
schah.»
Roland Borer: «Der
Kanton Solothurn hat
in diesem Zusammen-
hang ein gutes Image,
das stimmt. Dieses hat
er jedoch vor allem
wegen den hervorra-
genden Leistungen be-
kommen, die Institutionen wie die VEBO
erbringen. Solothurn kann die neuen Aufga-
ben nicht allein bewältigen. Interkantonale
Zusammenarbeit ist da gefragt.»
Rolf Büttiker: «Dank dem Nettogewinn
des NFA erhält der Kanton Solothurn etwas
mehr finanziellen Handlungsspielraum, den
er unbedingt auch für den Sozialbereich
einsetzen muss. Die Solothurner Regierung
und massgebende politische Kreise haben
auch entsprechende Versprechen bereits
abgegeben.»
Alex Heim: «Mit dem ersten Teil dieser
Aussage bin ich absolut einverstanden. Der
Kanton Solothurn hat die Aufgaben im
Behindertenwesen bis heute mit einem sehr
kleinen bürokratischen Aufwand betrieben.
Ich bin sicher, dass unser Kanton auch künf-
tige neue Aufgaben effizient und ohne über-
grosse Bürokratie erledigen wird.»
Ernst Leuenberger: «Der Kanton Solo-
thurn hat eine effiziente und tüchtige Ver-
waltung. Wenn der kantonale Gesetzgeber
– getragen von einer sozial gesinnten Volks-
mehrheit, die erst noch zu bilden ist –
rechtzeitig die nötigen gesetzgeberischen
Vorarbeiten vornimmt, die Verwaltung mit
den nötigen Mitteln ausstattet, wird die

Solothurner Verwaltung diesen Effort be-
wältigen.»
Rudolf Steiner: «Die mit der neuen Aufga-
benverteilung verbundenen Entlastungen
und Belastungen halten sich die Waage. So
sollte es den Kantonen möglich sein, durch
interne finanzielle und administrative Ver-
lagerungen die ihnen neu zufallenden Auf-
gaben kompetent zu bewältigen.»

Wie wird garantiert, dass die behinderten
Menschen selber und vor allem ihre Famili-
en und die Gemeinden nach Einführung der
NFA nicht mehr Lasten für Betreuung und
Förderung übernehmen müssen, weil der

Kanton sparen muss?
Boris Banga: «Hier
werden die Gemein-
den genau hinschauen
und keine höheren Be-
lastungen zulassen.»
Roland Borer: «Bun-
desgelder werden nach
wie vor fliessen. Die
Belastung Einzelner
sollte demzufolge ten-

denziell nicht grösser werden. Es ist durch
die Politik zu kontrollieren, dass in Zukunft
noch vermehrt Institutionen unterstützt wer-
den, die beste Leistungen mit geringstem
Aufwand erbringen. Hier muss die VEBO
übrigens den Vergleich nicht scheuen!»
Rolf Büttiker: «Es braucht im Kanton So-
lothurn ein neues Sozialkonzept mit gesi-
cherter Finanzierung. Gemäss meinen Infor-
mationen gedenkt der Regierungsrat eine
Arbeitsgruppe einzusetzen, in der vor allem
auch die direkt betroffenen Kreise vertre-
ten sein müssen. (z.B. VEBO). Bevor über die
NFA in einer Volksabstimmung entschieden
wird, müssen als Tat-
beweis die neuen So-
zialkonzepte in den
Kantonen vorhanden
sein. Dies wäre für
mich die beste Garan-
tie, dass eben kein
Sozialabbau stattfin-
den kann.»
Alex Heim: «Im Kanton, der viel übersicht-
licher ist, wird viel eher garantiert, dass das
Geld gerecht verteilt wird und die richtigen
Leute profitieren können. Die NFA ist keine
Abbau-Vorlage, sondern in erster Linie eine

Neuaufteilung der Aufgaben von Bund und
Kantonen.»
Ernst Leuenberger: «Die Finanzmittel-
verteilung auf die einzelnen Aufgaben, die
Prioritätensetzung, ist eine hochpolitische
Aufgabe. Das Solothurner Volk wird 2005
Gelegenheit haben, einen Kantonsrat zu
wählen, der nichtmehrheitlich aus unsozia-
len Batzenklemmern und Steuersenkern
besteht, sondern eine sozial gesinnte Mehr-
heit aufweist. Den Organisationen der Be-
hinderten und der Behindertenbetreuung
beispielsweise kommt bei dieser Mehrheits-
beschaffung eine zentrale Rolle zu. Sie müs-
sen Farbe bekennen, fordern, überzeugen
und ihre Forderungen durchsetzen.»
Rudolf Steiner: «Bund und Kantone müs-
sen nicht wegen der neuen Aufgabenvertei-
lung sondern wegen der sich zunehmend
öffnenden Schere zwischen Einnahmen und
Ausgaben sparen. Da die Kantone von bis-
herigen Aufgaben entlastet werden, sollte
es ihnen möglich sein, die ihnen neu zufal-
lenden Aufgaben zu erfüllen, so auch im
Behindertenbereich. Den betroffenen Per-
sonen und Institutionen ist zu empfehlen,
ihre finanziellen und administrativen Be-
dürfnisse rechtzeitig beim Kanton zu depo-
nieren.»

Gehören empfindliche Bereiche wie Wohn-
heime und geschützte Werkstätten für
behinderte Menschen überhaupt in eine
Vorlage, deren wichtigstes Ziel ist, den
Föderalismus zu reformieren?
Boris Banga: «Es ist folgerichtig und kon-
sequent, diese Bereiche den Kantonen zu
überlassen.»
Roland Borer: «Grundsätzlich gehören alle
Bereiche in eine solche Vorlage, wo Gelder

von der einen Stelle an
eine andere fliessen.
Wichtig ist jedoch in
diesem Zusammen-
hang, dass Äpfel nicht
mit Birnen verglichen
werden. Und da habe
ich bei dieser Vorlage
noch meine Zweifel!»

Rolf Büttiker: «Ich hätte den Behinderten-
bereich nicht in die NFA-Vorlage hineinge-
zwängt. Die Kantone sind neu aber gefor-
dert, vor allem in Zusammenarbeit über die
Kantonsgrenzen hinaus, optimale Lösun-

Rolf Büttiker: «Bevor über

die NFA entschieden wird,

müssen als Tatbeweis die

neuen Sozialkonzepte in

den Kantonen vorhanden

sein.»

Alex Heim: «Ich bin sicher,

dass unser Kanton auch
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Bestimmen Sie mit –
werden auch Sie
GenossenschafterIn der
VEBO!

Der Weg zwischen gesund und krank,
zwischen nichtbehindert und behindert
ist kurz. Krankheit oder Unfall können Ihr
Leben oder dasjenige Ihrer Angehörigen
von einem Tag auf den anderen grund-
legend verändern. In solchen Fällen kann
die VEBO dazu beitragen, wieder einen
Arbeits- oder Wohnplatz zu finden.

Bereits mit einem Genossenschafts-
Anteilschein von hundert Franken bestim-
men Sie bei wichtigen Aufgaben der
VEBO mit. Jedermann/jedefrau kann
GenossenschafterIn werden, öffentliche
Körperschaften ebenso wie juristische und
natürliche Personen – also auch Sie!

Erwerben Sie einen oder mehrere An-
teilscheine zu 100 Franken. An der Gene-
ralversammlung werden Sie ausführlich
über das Geschehen bei der VEBO orien-
tiert. Als GenossenschafterIn besitzen Sie
das Stimmrecht und befinden über die
Anträge des ehrenamtlichen Verwaltungs-
rats. Drei Mal pro Jahr erhalten Sie die
aktuelle Ausgabe des «Fensters».

Überzeugt? Es gibt verschiedene Wege,
die VEBO zu unterstützen:

■ Werden Sie GenossenschafterIn.
Benützen Sie den Einzahlungsschein,
der in der Mitte dieser «Fenster»-Aus-
gabe eingeheftet ist, und überweisen
damit Ihren Genossenschaftsbeitrag (im
Minimum 100 Franken oder ein Mehrfa-
ches davon) auf unser Postcheckkonto:
Genossenschaft VEBO,4702 Oensingen,
Konto-Nummer 45-5595-1.
Bitte tragen Sie im Feld «Einbezahlt von»
Ihre genaue Adresse ein. Nach zirka vier
Wochen erhalten Sie Ihren Anteilschein
und unsere Statuten.

■   Benützen Sie den Einzahlungsschein
für Ihre Spende.

Rufen Sie an: Telefon 062 388 35 35 –
wir geben Ihnen gerne persönlich Auskunft.

gen zu suchen. Kantonalisierung einer Auf-
gabe muss nicht unbedingt mehr Bürokratie
bringen, wenn man eine kluge Politik macht.»
Alex Heim: «Ich glaube schon, dass die
Bereiche Wohnheime und geschützte Werk-
stätten in die Aufsicht der Kantone und
damit in die Vorlage gehören. Wo sonst
sollen diese Bereiche künftig organisiert
werden? Wenn eben so wichtige Elemente
wie Wohnheime oder geschützte Wohn-
stätten nicht klar erwähnt sind, könnte man
der Vorlage den Vorwurf machen, man kaufe
die ‹Katze im Sack›.»
Ernst Leuenberger:
«Für mich ist klar, dass
der Teilbereich ‹Behin-
dertenbetreuung› nicht
kantonalisiert werden
sollte. Im eidgenössi-
schen Parlament – in
beiden Kammern – ist
diese Meinung allerdings in der Minderheit
geblieben.»
Rudolf Steiner: «Die Kantone sind auch in
empfindlichen Bereichen wie Wohnheime
und geschützte Werkstätten gleichermas-
sen sensibilisiert wie der Bund. Zudem sind
die Bürgernähe und damit das Verständnis
für ausgewiesene Bedürfnisse auf kanto-
nale Ebene eher grösser als auf Bundesebe-
ne.»

Mit der NFA würden die Kantone gestärkt.
Gleichzeitig müsste jeder Kanton eine Büro-
kratie aufbauen für die Aufgaben, die heute
das Bundesamt für Sozialversicherungen
wahrnimmt. Wird die Annahme der NFA zu
einer Verstaatlichung der heute privaten
Institutionen führen?
Boris Banga: «Sicher wird es keine Ver-
staatlichung geben. Nach Einführung der
entsprechenden Steuerungsinstrumente,
wird es keine aufgeblähte Bürokratie brau-
chen. Allerdings ist es gut und richtig, dass
die Aufsicht und Finanzierung der Institutio-
nen aus gleicher Hand erfolgt.»
Roland Borer: «Wenn man das Bundesamt
für Sozialversicherungen und deren Reprä-
sentanten betrachtet, so ist meines Erach-
tens die Gefahr einer Verstaatlichung unter
dem bisherigen Regime grösser! Sie kön-
nen mir glauben, dass ich schon von meiner

politischen Grundeinstellung her alles dar-
an setzen und dafür kämpfen werde, dass
dies nicht geschieht. Ich sehe übrigens auch
keinen Grund, eine Institution wie die VEBO
zu verstaatlichen, da diese in der heutigen
Form mit vergleichsweise geringer öffent-
licher Beihilfe beste Leistungen erbringt!»
Rolf Büttiker: «Die NFA darf nicht zu einer
Verstaatlichung von Aufgaben führen. Dies
wäre aus liberaler Sicht ein klassisches
Eigentor. Föderalismusreform heisst eben
nicht Verstaatlichung und heisst auch nicht

Sanierung auf dem
Buckel der Schwächs-
ten. Das gute Beispiel
VEBO zeigt eindrück-
lich, dass das jetzige
System funktioniert,
wenn man gute Arbeit
leistet. Deshalb muss
in unserem Kanton ein

Sozialsystem aufgebaut werden, das auf
die heutigen Strukturen Rücksicht nimmt. In
diesem Sinne können sogar kostengünstige
Lösungen realisiert werden!»
Alex Heim: «Es ist nicht nötig, dass jeder
Kanton eine grosse Bürokratie aufbaut. Ge-
rade der Kanton Solothurn hat bis jetzt
bewiesen, dass es auch anders geht. Dies
muss auch nach Annahme der NFA nicht
anders sein. Ich glaube kaum, dass die heute
privaten Institutionen verstaatlicht werden.
Der Kanton will sich eher von Aufgaben
trennen als neue an sich reissen.»
Ernst Leuenberger: «Die Solothurner Kan-
tonsverwaltung ist nicht nur tüchtig und
effizient, sondern auch schlank und wird es
bleiben. Ich sehe nirgends eine Verstaat-
lichungsgefahr. Ich kann es mir nicht ver-
kneifen, ob dieser Frage zu schmunzeln,
wenn ich bedenke, dass der Staat (heute der
Bund, später offenbar die Kantone) eine
Aufgabe weitestgehend finanzieren soll,
aber wenig dazu sagen soll. Das ist ein
Staatsverständnis, das mir eher fremd ist.»
Rudolf Steiner: «Es ist nicht der Sinn der
NFA, dass private Institutionen verstaat-
licht, und bisher von Privaten gelöste Aufga-
ben von der öffentlichen Hand übernommen
werden. Eine Änderung erfährt lediglich die
finanzielle und administrative Zuständig-
keit in einzelnen Aufgabengebieten.»

Roland Borer: «Solothurn

kann die neuen Aufgaben

nicht allein bewältigen.

Interkantonale Zusammen-

arbeit ist da gefragt.»
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Als Sprungbrett in die Selbständigkeit
betreibt die Wohnschule der VEBO seit
letztem Sommer in der äusseren Klus
eine Aussenwohngruppe. Sunjay Bon-
jour und Adrian Flury sind die ersten
beiden Bewohner, die über diesen Weg
nach ihrer Ausbildung ein selbständi-
ges Leben anfangen möchten.

In diesem Jahr wird die Wohnschule der
VEBO an der Rötelbachstrasse in Oensingen
ihr zehnjähriges Jubiläum feiern. «Durch
unsere Erfahrungen haben wir erkannt, dass
die Erweiterung durch eine Aussenwohn-
gruppe sinnvoll wäre», erklärt Dagmar
Berger, Leiterin der Wohnschule.

Sunjay Bonjour und Adrian Flury, beide
18jährig, probieren nun in der neuen Aussen-
wohngruppe, was es heisst, selbständig zu
wohnen. Die beiden haben sicher nichts
dagegen einzuwenden, wenn man sie als
«harte Jungs» bezeichnet. Dieses Image
unterstreichen sie selber mit ihren kahl
geschorenen Köpfen. In ihrer Jugend sind
sie schon öfters beim Gesetz angeeckt. Sie
kennen Gerichtssäle von innen, der eine
wegen seiner Vorliebe für schnelle Mofas,
der andere weil er nicht zögert, seine Fäuste
einzusetzen, um Konflikte zu bereinigen.

In der Aussenwohngruppe der Wohnschule
wollen die beiden nun beweisen, dass sie
ihr Temperament im Griff haben. Einmal pro
Woche kontrollieren die Betreuerinnen und
Betreuer, ob alles in Ordnung ist, einmal
wöchentlich ist Gesprächstermin, um Lern-
erfolge, Aufgaben und Probleme zu bespre-
chen. «Ordnung im Zimmer zu haben, war
schon immer ein Thema für mich», erklärt
Sunjay Bonjour. Dieses Problem habe er
schon gehabt, als er 7½  Jahre im Heim
wohnte. «In den letzten Jahren hat sich das
aber ziemlich gebessert.»

Für Adrian Flury ist die Ordnung kein
Problem, wohl aber das Aufstehen am
Morgen: «Ich hatte schon immer Mühe mit
dem Aufstehen, egal ob ich früh oder spät
ins Bett gehe.» Noch helfen ihm die Betreu-
er mit einem Weckruf. Doch wenn er nicht
beweist, dass er selbständig rechtzeitig zur
Arbeit erscheinen kann, droht der Abbruch
seiner Anlehre in der Druckerei der VEBO.

■ Auch Worte können verletzen
«Die beiden sehen sehr stark aus, da muss
man immer aufpassen, dass man ihnen
nicht zu viel zumutet», erklärt Heinz von Arb,
einer der Betreuer der Wohnschule. Neben
Fähigkeiten wie Kochen, Waschen und Put-

zen zeigt er den Bewohnern der Wohnschule
zum Beispiel auch, dass sie andere nicht nur
körperlich sondern auch mit Worten verlet-
zen können.

Eingebettet ist die Aussenwohngruppe
der Wohnschule in der Genossenschaft
Dach. Alle Bewohner helfen dort bei Arbei-
ten am und um das Haus mit. «Die Leute im
Haus sind sehr umweltbewusst. Da habe ich
gelernt, wozu ein Kompost gut ist, und
wieso es sinnvoll ist, mit Wasser und Strom
sparsam umzugehen», erklärt Sunjay Bon-
jour. Die Bewohner der Genossenschaft
pflegen den Kontakt untereinander. Adrian
Flury: «Letzte Woche haben wir einen Apéro-
Abend in unserer Wohnung veranstaltet.
Fast alle sind gekommen.»

■ Zukunftspläne
Wenn alles gut geht, werden beide ihre
Anlehren im Sommer beenden. Für Adrian
Flury ist dann voraussichtlich erst einmal die
Rekrutenschule angesagt, die Aushebung
steht aber noch bevor. «Danach wäre ich
gerne selbständig. Doch heute ist es nicht
einfach, eine Stelle zu finden.» Adrian Flury
hofft, dass er über ein Praktikum einmal
einen Arbeitsplatz findet. Sunjay Bonjours
Traumstelle ist in der Küche des Inselspitals
Bern. Dort hat er sich gerade beworben. Er
würde gerne wieder in der Stadt wohnen.
«Vielleicht mache ich einmal eine zweite
Lehre.»

Die beiden Plätze in der Aussenwohn-
gruppe werden jedenfalls nicht lange leer
stehen. Jeder der neun Wohnschüler wür-
de gerne über dieses Sprungbrett den
Sprung in die Selbständigkeit wagen.

Die Wohnung in der äusseren Klus soll
für Wohnschüler der VEBO ein Sprung-
brett in die Selbständigkeit sein.

Sunjay Bonjour (links) und Adrian Flury kämpfen auf ihrem Weg in die Selbständigkeit
mit Problemen im Alltag wie rechtzeitiges Aufstehen oder Ordnung im Zimmer.

Neue Aussenwohngruppe der VEBO-Wohnschule

Bewährungsprobe vor der Selbständigkeit
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Umfrage am Tag der offenen Tür der VEBO Oensingen

«Mein Sohn ist hier gut aufgehoben»

Der Adventsbasar und der Tag der offe-
nen Tür der VEBO Oensingen sind für
viele eine Gelegenheit, die VEBO, ihre
Mitarbeiter/innen und Produkte ken-
nen zu lernen. Das VEBO-Fenster hat
einige Besucherinnen und Besucher
nach ihren Eindrücken befragt.

Daniel Fluri, Herbetswil
«Ich kenne ein paar Leute persönlich, die
hier arbeiten. Es interessiert mich immer,
was sie machen. Ich komme seit zehn Jah-
ren praktisch jedes Jahr einmal vorbei. Die
Arbeitsabläufe sind sehr interessant. Vie-
les wurde in den zehn Jahren umstruktu-
riert. Am Basar gibt es immer interessante
und schöne Sachen.»

Jacqueline Portman, Deitingen
«Meine Tochter arbeitet seit 15 Jahren hier.
Es gefällt ihr super. Ich bin froh, dass sie an
so einem Ort arbeiten kann. Wo nehmen sie

Kurt Bühler, Hindelbank
«Ich habe einen Bruder, der seit etwa acht
Jahren hier in der VEBO arbeitet und wohnt.
Ich kenne die VEBO eigentlich gut, war aber
schon eine Weile nicht mehr hier. Seither ist
es grösser geworden, das Sortiment ist
umfangreicher. Mein Bruder war früher in
der Privatwirtschaft. Dort konnte er aber
nicht mehr bestehen und bekam dadurch
Probleme mit sich selber. Seit er hier ist,
geht es ihm besser, er ist viel ausgegliche-
ner. Hier ist er gut aufgehoben.»

Beatrice Grunder, Locarno
«Mein Bruder  war früher Schriftsetzer. Vor
zehn Jahren hatte er erste epileptische
Anfälle. So konnte er nach und nach seinen
Beruf nicht mehr ausüben. Er kam in die
VEBO zur Abklärung und ist heute sehr
glücklich hier. Ich bin sehr froh, dass er hier
arbeiten kann. Man muss das unterstützen.
Ich bin vor zwei Jahren Genossenschafterin
geworden und hoffe, dass noch sehr viele
Leute Genossenschafter werden. Ich finde
es eine grossartige Sache, dass die Men-
schen hier eine Aufgabe haben.»

Urs Staubli, Gossau
«Es ist ganz interessant etwas zu sehen, was
man sonst nicht antrifft. Ich bin im Rollstuhl-
klub St. Gallen und habe so den Rollstuhl-
klub Solothurn kennen gelernt. Die VEBO ist
sehr vielseitig. Ich finde es gut, dass man für
verschiedene Leute auch verschiedene Ar-
beiten anbietet.»

Max Mumenthaler, Biberist
«Ich habe einen lieben Freund, der hier
arbeitet. Der Gesamteindruck ist überra-
schend für mich. Am meisten hat mich die
Elektronik überrascht, als ich gesehen habe,
wie fein die Arbeiten sind, die die Leute dort
machen, obwohl sie feinmotorisch doch
einige Probleme haben. Ich war beeindruckt,
wie jeder Arbeitsplatz für den entsprechen-
den Menschen hergerichtet ist.»

sonst Leute, die mit der Schnelligkeit nicht
mithalten können? Meine Tochter ist nicht
so schwer behindert. Sie könnte auch eine
Arbeit am Computer machen, doch nicht in
dem Tempo, wie es heute verlangt wird.
Dafür ist die VEBO gut. Sicher gibt es hier
viele Leute, die fähig wären, in einer Firma
zu arbeiten, doch den Druck und das Tempo
würden sie nicht bewältigen. Deshalb ist es
ihnen hier viel wohler.»

Erika Graf-Müller, Günsberg
Mein Sohn macht hier seit August 2001 eine
Ausbildung als Hauswart. Ich war schon
mehrmals hier. Am Anfang hatte ich sehr
Mühe. Das hängt wohl damit zusammen,
dass der Sohn behindert ist und hierher
kommen musste. In der heilpädagogischen
Sonderschule hatten die Kinder eine sehr
negative Meinung zur VEBO, sie dachten,
hier seien nur die ‹Dubeli›. Seither wurde ich
eines besseren belehrt und finde, es braucht
die VEBO. Es ist eine gut Sache. Mein Sohn
ist hier gut aufgehoben.
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VEBO im Internet
Möchten Sie mehr über die VEBO erfahren?
Unter http://www.vebo.ch finden Sie im
Internet Interessantes über unsere Produkte,
sozialen Dienstleistungen und Strukturen. Hier
können Sie auch diese und ältere Ausgaben
des «Fensters» lesen.

5. Mai 2003, 16:45 Uhr
Generalversammlung
im Bienkensaal Oensingen

27. Juni 2003
Lehrabschlussfeier
im Personalrestaurant Oensingen

Walter Stricker gehörte dem VEBO-Ver-
waltungsrat vom 29. April 1982 bis 3. Mai
1993 an, sechs Jahre amtete er als Präsi-
dent. In der Zeit seiner Präsidentschaft
tätigte die VEBO viele grosse Investitionen
in Gebäude und Betriebsmittel, förderte die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bau-
te langfristige Werte der Unternehmens-
kultur auf.

Zum Gedenken

Die langfristigen Werte und Visionen zum
Aufbau der VEBO Unternehmenskultur sind
vor allem das «Partnerschaftliche Verhal-
ten gegenüber Kunden, Lieferanten, Mitar-
beitern und Führungsverantwortlichen», das
«Leitbild», das «Qualitätssicherungssystem
inkl. Konfliktlösungsmodell» und das «Kon-
zept Öffentlichkeitsarbeit».

Walter Stricker hat diese Bausteine der
Unternehmenskultur nicht nur lanciert und
in Auftrag gegeben, sondern vor allem aktiv
vorgelebt. Er hat seine grosse Erfahrung in
der Menschenführung und in der Führung
von Organisationen der Genossenschaft
VEBO zur Verfügung gestellt. Das Ergebnis
darf sich zeigen lassen!
Walter Stricker hat bewiesen, dass klare
Strukturen und Vertrauen notwendig sind,
damit sinnvolle Arbeit geleistet wird. Sein
Humor, seine Hartnäckigkeit in der Verfol-
gung gesteckter Ziele und sein ausgepräg-
ter Sinn für das Wesentliche haben ihn als
Partner so wertvoll gemacht.Walter Stricker, † 28. Oktober 2002

Die Norm ISO 9001 beschreibt die Prozesse,
die ein Unternehmen anwendet, um seinen
Kundennutzen zu erfüllen. Dazu gehören
Beschaffung, Produktion, Qualitätskontrol-
le und Führung. Als Ergänzung dazu be-
schreibt ISO 9004 was das Unternehmen tun
kann, um sein Qualitätsmanagement und
die Effizienz seiner Prozesse zu optimieren.

Nachdem die VEBO 1996 als eine der
ersten sozialen Institutionen der Schweiz
die Erfüllung der Norm ISO 9001 zertifizieren
liess, 1999 die Umweltstandards nach ISO
14001 erfüllte, hat die Schweizerische Ver-
einigung für Qualitäts- und Management-
systeme SQS nun bestätigt, dass die VEBO
die Vorgaben von ISO 9004:2000 erfüllt.

Qualität und Effizienz verbessern

Walter Stricker, Verwaltungsratspräsident der VEBO (1988 – 1993)


